Ordnung der Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Die nachfolgende Satzung wurde beim 5. Treffen der Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung am 28.3.2009 in Nürnberg einstimmig beschlossen und wird dem Landeskirchenrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.


1. Geistliche Begleitung

1.1. Hintergrund und Wesen Geistlicher Begleitung

Geistliche Begleitung hat ihre historischen und theologischen Wurzeln im Alten und Neuen Testament
 sowie im frühen Mönchtum.
 Den frühen Vätern und Müttern im Glauben ging es bei der Geistlichen Begleitung nicht zuerst um den moralisch richtigen Weg, nicht zuerst um die richtigen, ethischen Entscheidungen, sondern um das Einswerden mit Gott.
 In der Begleitung wurden „keine Bewertungen vorgenommen, alle Gefühle und Bedürfnisse, alle Sehnsüchte und Stimmungen des Menschen haben ein Recht zu sein, sie haben einen Sinn“
.
Geistliche Begleitung wird heute auch in unserer Kirche neu entdeckt, bereits seit Jahren erfahren im Rahmen von Ignatianischen Exerzitien im Pastoralkolleg
, in Kommunitäten, auf Gemeindeebene bei ökumenischen und evangelischen Exerzitien im Alltag  und weiterhin erprobt in einem von der FEA angestoßenen Projekt für Pfarrer und Pfarrerinnen z.A. als Begleitung auf dem Lebensweg.      
Der Geistliche Begleiter / Die geistliche Begleiterin hilft dem/der zu Begleitenden im gemeinsamen Hören auf Gott und im Rahmen eines wertschätzenden Einzelgespräches sein/ihr Leben und auch konkrete Entscheidungen vor Gott zu bedenken.

Damit wird Geistliche Begleitung zunehmend als ein Aspekt von Seelsorge mit aszetischem (= einübendem) Anliegen erkannt.
 Unter Aufnahme der zentralen Erkenntnisse der partnerzentrierten Gesprächsführung und in expliziter Erwartung der Gegenwart des trinitarischen Gottes, liegt das Hauptaugenmerk auf der Begleitung des Menschen in seiner Gottesbeziehung.

1.2. Geistliche Begleitung und andere Begleitungsdienste
In Anlehnung an bereits bestehende Konzepte Geistlicher Begleitung
  kann formuliert werden: Geistliche Begleitung ist ein zentraler „Dienst der Kirche und ein wesentlicher Aspekt der Seelsorge zur Unterstützung und Förderung von Menschen, die einen Lebensweg mit Gott in Verbindung mit anderen Gläubigen gehen wollen und gehen. Sie ist eine spezifische Form seelsorgerlicher Begleitung“
 und auf Regelmäßigkeit und eine längere Dauer hin angelegt. Geistliche Begleitung steht in Nachbarschaft, jedoch nicht in Konkurrenz zu Supervision und Praxisberatung, die wichtige Formen beruflicher und persönlicher Selbstvergewisserung darstellen, aber einen anderen Fokus haben. Wenngleich sich in der Geistlichen Begleitung Nähen zu therapeutischen Prozessen ergeben können, versteht sie sich nicht zuerst als Krisenintervention und dient auch nicht primär dazu, Persönlichkeitsprobleme aufzuarbeiten.



2. Die  Arbeitsgemeinschaft

Zur Förderung des Anliegens Geistlicher Begleitung innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat sich seit 2005 die Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung gebildet.  Sie ist ein Zusammenschluss von Geistlichen Begleiterinnen und Begleitern innerhalb der ELKB und im Landeskirchenamt derzeit angegliedert an die zuständige Fachabteilung „Kirchliches Leben und Ökumene“, Referat „Spiritualität und Kirchenmusik“.
 Die Arbeitsgemeinschaft ist zugleich die Ebene für eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Ausbildungsstätten, z.B. der Christusbruderschaft Selbitz, der Communität Casteller Ring und dem Pastoralkolleg Neuendettelsau) sowie dem Landeskirchenamt der ELKB. Weiterhin pflegt  sie ökumenische Kontakte zu entsprechenden Personen, Referaten und Fortbildungseinrichtungen innerhalb der katholischen Diözesen Bayerns.


Die Arbeitsgemeinschaft…
-  ermöglicht den Austausch und die kollegiale Beratung unter ihren Mitgliedern
-  fördert die theologische Weiterentwicklung Geistlicher Begleitung in Theorie und Praxis  
   und beteiligt sich an konzeptionellen Überlegungen
-  vertritt das Anliegen Geistlicher Begleitung in der landeskirchlichen Öffentlichkeit
-  empfiehlt ihren Mitgliedern, sich in der Landeskirche zur Geistlichen Begleitung zur 
   Verfügung zu stellen 
-  führt – im Rahmen ihrer jährlichen Treffen – Fort- und Weiterbildungen im Bereich der  

   Geistlichen Begleitung durch
-  fördert das vernetzende Denken und Handeln aller im Raum der Landeskirche in Geistlicher 
   Begleitung tätigen Personen und Einrichtungen
-  sucht das Gespräch mit den weiteren kirchlichen Begleitungsdiensten im Bereich der 
   Seelsorge wie KSA, Supervision, KSPG, etc.
-  ist offen für interessierte Gäste.


3. Mitgliedschaft

3.1. Mitglied kann werden,
-  wer an einem mindestens 2-jährigen Ausbildungsgang Geistliche Begleitung (z.B. Christusbruderschaft Selbitz; CCR Schwanberg; Pastoralkolleg Neuendettelsau, Dekanat Kempten, Kloster Kirchberg, Institut für theologische und pastorale Fortbildung Freising,  Geist und Sendung, Fulda) oder einem vergleichbaren Kurs teilgenommen hat.  

3.2. Vom Mitglied wird erwartet:
-  dass er/sie sich selber in Geistlicher Begleitung befindet
-  dass er/sie eine eigene Form geistlichen Lebens übt und diese reflektiert
-  dass er/sie an regionalen Intervisionsgruppen für Geistliche Begleitung teilnimmt und so 
    eigene Praxis in Geistlicher Begleitung regelmäßig reflektiert 
-  dass er/sie an den jährlichen Treffen der Arbeitsgemeinschaft teilnimmt und regelmäßig 
    Fortbildung wahrnimmt
4. Aufnahme auf die Liste Geistlicher Begleiter/innen in der ELKB 

Zwei Jahre nach Ausbildungsende kann er/sie aufgrund vertiefter Praxiserfahrung in Ausübung Geistlicher Begleitung einen Antrag auf Aufnahme auf die landeskirchliche Liste Geistlicher Begleiter  und Geistlicher Begleiterinnen stellen, die im Landeskirchenamt geführt wird. Über die Aufnahme entscheidet die SprecherInnengruppe der Arbeitsgemeinschaft im Einvernehmen mit dem/der zuständigen Referenten/Referentin für Spiritualität und Kirchenmusik im Landeskirchenamt. 


5. Vollversammlung, SprecherInnen und Zusammenarbeit mit der Landeskirche
 
5.1. Vollversammlung
Die Mitglieder treffen sich mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Vollversammlung, die in der Regel aus einem organisatorischen und einem fortbildnerischen Teil besteht. Zu der Versammlung soll vier Wochen zuvor schriftlich oder per Email unter Angabe der Tagesordnung eingeladen werden. 

5.2. Wahl der SprecherInnen
Die ordentliche Vollversammlung wählt aus mindestens drei, höchstens fünf Vorschlägen in geheimer Wahl die SprecherInnengruppe, die aus zwei Mitgliedern besteht. Die beiden Personen mit dem höchsten Stimmenanteil sind gewählt. Die Amtszeit der SprecherInnen dauert drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Die SprecherInnengruppe vertritt die Arbeitsgemeinschaft nach außen.    
5.3. Zusammenarbeit mit der Landeskirche
Die Arbeit der SprecherInnengruppe findet in enger Absprache mit der Inhaberin/ dem Inhaber der Projektstelle Geistliche Begleitung und dem Referenten / der Referentin für Spiritualität und Kirchenmusik, sowie unter Einbeziehung des Referenten / der Referentin für Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung im Landeskirchenamt statt. 

5.4. Außerordentliche Vollversammlungen
Außerordentliche Vollversammlungen sind möglich, soweit die SprecherInnengruppe dies für erforderlich hält oder ¼ der Mitglieder dies beantragen. Zu ihnen soll schriftlich oder per Email unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens vier Wochen eingeladen werden.

5.5. Änderung der Ordnung
Diese Ordnung kann mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf einer Vollversammlung geändert werden. Der Wortlaut des Änderungsantrags soll mit der Einladung verschickt werden.
                                                                                             Nürnberg, am 28. März 2009
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